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 «Frisch 
 gemahlen, 
nicht 
gekapselt.»

Nur wer sich ständig weiterentwickelt, schafft es, an der Spitze zu bleiben. Das gilt für Tennis-Maestro Roger Federer genauso wie für 
Innovations leader JURA. Deshalb wurde die erfolgreiche E8 komplett neu konzipiert und mit Technologien der Premium- Klasse auf ein neues 
Level gehoben. Dank des Professional  Aroma Grinder gelangen 12,2 % mehr Aroma in die Tasse. Die One-Touch Lungo-Funktion bereitet 
bekömmliche, verlängerte Spezialitäten zu. Für einen  natürlichen Energiekick sorgt die Extra-Shot-Funktion. Hippe Trend getränke wie Flat 
White oder Cappuccino zaubert die E8 in Perfektion in die Tasse und führt die anschliessende Milchsystem-Reinigung im Nu vollautomatisch 
durch. Lassen Sie sich jetzt von der besten E8 aller Zeiten begeistern. JURA – If you love coffee. jura.com

Roger Federer
Grösster Tennis-Champion 
aller Zeiten

DAS MAGA ZIN FÜR EIN GENUSSVOLLES LEBEN

Schöner wohnen
Farbe bekennen

Grenzen sprengen
Sein Leben neu erfinden

Weitwandern
Zu sich und der Natur finden

 DER  
KATZENFLÜSTERER

HAPE KERKELING UND DIE STUBENTIGER



Die falsche Witwe

Ein sehr vermögender ge-
schiedener Unternehmer 
war hoffnungslos erkrankt 
und wusste, dass er nur 
noch wenige Wochen zu le-
ben hatte. Mit seinem einzigen Sohn 
hatte er eine angespannte Beziehung; 
die Verhältnisse waren aber nicht so, 
dass eine Enterbung gerechtfertigt 
gewesen wäre. Für eine Enterbung, 
d. h. dass ein Nachkomme überhaupt 
nichts – auch nicht den Pflichtteil – 
erbt, reichten die Gründe nicht aus. 
Dazu wäre ein Verbrechen oder eine 
schwere Verletzung familienrechtli-
cher Pflichten nötig gewesen. Beides 
lag nicht vor.

Ziel des Unternehmers war es, 
sein Vermögen für Tiere zu spenden. 
Diesem Ziel stand jedoch das Pflicht-
teilsrecht seines Sohnes entgegen. 
Der Pflichtteil von Nachkommen be-
trägt ¾ des gesetzlichen Anspruchs. 
Ohne Testament wäre der Sohn allei-
niger gesetzlicher Erbe, d. h. das gan-
ze Vermögen würde ihm zufallen. 
Durch ein Testament konnte er ihm 
nur einen Viertel entziehen. ¾ des 
Vermögens sind pflichtteilsgeschützt.

Gehen wir von einem Nachlass-
vermögen von zehn Millionen Fran-
ken aus (in der Tat war es bedeutend 
höher), ergibt sich ein Pflichtteil für 
den Sohn von CHF 7,5 Mio., die freie 
Quote, die er den Tieren zuwenden 
konnte, folglich CHF 2,5 Mio. Nach 
dem ab 1. Januar 2023 geltenden 
Erbrecht beträgt der Pflichtteil nur 
noch die Hälfte des gesetzlichen 
Anspruchs, also CHF 5 Mio. und die 
freie Quote ebenfalls CHF 5 Mio.

Was war zu tun?
Über seine Anwälte nahm der Vater 
Verhandlungen mit dem Sohn auf 
und versuchte ihn zu einem Erbver-
zicht zu bewegen. Er offerierte ihm 
einen mehrstelligen Millionenbetrag, 
doch als dieser die Grösse der künfti-
gen Nachlassmasse kannte, winkte er 
ab. Wie konnte der Pflichtteilsan-
spruch des Sohnes geschmälert wer-
den? Als Rettungsanker erschien 
dem Vater die Heirat mit seiner lang-
jährigen Partnerin.

Mit der Heirat ändert sich die ge-
setzliche Erbfolge, indem der Nachlass 
zwischen Ehegatte und Nachkommen 
hälftig geteilt wird. Der Pflichtteil der 
Nachkommen beträgt nach wie vor ¾ 
des gesetzlichen Anspruchs, dies aber 
nur noch von der Hälfte.

Auf unseren Fall bezogen bedeutet 
dies: Die Ehefrau erbt die Hälfte, also 
CHF 5 Mio. Der Sohn erbt die andere 
Hälfte, also ebenfalls CHF 5 Mio. Der 
Pflichtteil beträgt aber nur noch ¾ 
von CHF 5 Mio., also CHF 3,75 Mio. 
Durch die Heirat wird der Pflichtteil 
des Sohnes somit halbiert (von CHF 
7,5 Mio. auf CHF 3,75 Mio.).

Damit jedoch die frei werdenden 
Mittel auch zu Gunsten der Tiere 
verwendet werden konnten, musste IL
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die künftige Ehefrau einen Erb-
verzicht leisten, Sie erklärte sich 

einverstanden, weil auch ihr 
das Tierwohl am Herzen liege 
und sie den Willen ihres künf-

tigen Ehemannes unterstütze. 
Nachdem die Partnerin den Erbver-
zicht zu Gunsten der Tiere unter- 
zeichnet hatte, fand rund drei Wo-
chen vor dem Tod die Heirat statt.

Der Notar wies die künftigen 
Ehegatten ausdrücklich darauf hin, 
dass die Ehe allenfalls angefochten 
werden könnte, weil die Ehe miss-
bräuchlich zur Benachteiligung des 
Sohnes verwendet werde.

Was geschah nach dem Tod?
Wenn der Spruch zutrifft, dass der 
Verstorbene sich im Grabe umdreht, 
wenn er alles gewusst hätte, wären 
im vorliegenden Falle ein paar Um-
drehungen am Platze gewesen:
Der Sohn akzeptierte die Pflichtteils-
setzung und verzichtete auf mehrere 
Millionen. Die Witwe hingegen stell-
te sich nach dem Tod ihres Gatten auf 
den Standpunkt, dass sie nicht ver-
standen habe, was sie unterschrieb, 
auf jeden Fall keinen Erbverzicht. Sie 
klagte auf Ungültigkeit ihres Erbver-
zichtsvertrages und forderte die 
Hälfte des Nachlasses. 

Die Beweise und Zeugenaussagen 
waren für das Gericht derart über-
zeugend, dass die Klage der Witwe 
abgewiesen wurde.
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